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NUA: Schutz des landschaftlichen Freiraums – 27.2.09 – Recklinghausen

Helga Jung-Paarmann

Was kann ein Landschaftsbeirat zum Schutz des landschaftlichen Freiraums beitragen?

Hierzu zwei Beispiele:

1. Ein Wohngebiet auf einer nach § 62 LG NRW geschützten Fläche?

In einer größeren Stadt (85.000 E.) wird seit 2004 ein neues Wohngebiet im Umfang von 4,1 ha geplant. Die dafür vorgesehene Fläche ist teils landwirtschaftlich genutzt, teil ein Feuchtgebiet. Im FNP von 1975 ist sie als Bauland ausgewiesen. Im selben Jahr, in dem der Bebauungsplan für das Gebiet erstellt wird, 2004, stellt die LÖBF fest, dass es sich bei dem Feuchtgebiet um ein nach § 62 LG NRW geschütztes Biotop handelt. Daraufhin beantragt die Stadt eine Ausnahmegenehmigung, da die Bebauung „aus überwiegenden Gründen des Gemeinwohls erforderlich“ sei. Es bestehe dringender Bedarf an Bauland und der betroffene Ortsteil müsse weiterentwickelt werden.

Der Landschaftsbeirat billigt die Pläne der Stadt mit knapper Mehrheit.

Gründe:

Der gültige Flächennutzungsplan sieht hier Bauland vor und man will der Stadt nicht vorschreiben, wo sie Bauland entwickeln soll.

Das war 2006. Seither ist die Umsetzung der Baupläne noch nicht in Angriff genommen worden. Es konnte nachgewiesen werden, dass es keineswegs einen Mangel, sondern vielmehr ein Überangebot an Bauplätzen gab. Außerdem war ganz in der Nähe ein weiteres Baugebiet von 57 ha in Planung. Es gab ein ziemliches Rauschen im Blätterwald und zum Widerstand der Naturschützer gegen die Beseitigung des § 62er Biotops gesellten sich die Einwände derjenigen, die ein Interesse an der Vermarktung der bereits vorhandenen Bauplätze hatten. Außerdem gab es unangenehme Gerüchte über Absprachen im Vorfeld. Für diesen Freiraum besteht also noch Hoffnung, auch wenn der Landschaftsbeirat nichts dazu beigetragen hat.

2. Ein neues Gewerbegebiet außerhalb des Regionalplans im landschaftlichen Freiraum?

Eine Möbelfabrik möchte ein zweites Werk in der Nähe des schon vorhandenen bauen. Falls dies nicht möglich ist, wird eine Verlegung des Produktionsstandorts in eine andere Gemeinde erwogen.

Es handelt sich um einen wichtigen Gewerbesteuerzahler für die Kleinstadt mit 25.000 E. 

Die Möbelfabrik liegt in einem Gewerbe- und Industriegebiet (GIB). 

Die Stadt beantragt bei der Bezirksregierung, dieses GIB um 25 ha zu erweitern, dafür sollen an anderer Stelle 3,5 ha GIB-Flächen zurückgenommen werden. 

Im Regionalplan ist dieses Gebiet als Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich ausgewiesen mit der Freiraumfunktion „Schutz der Landschaft und landschaftsorientierten Erholung“. Derzeit wird dieses Gebiet vor allem von der Landwirtschaft genutzt und ist Lebensraum für eine größere Kiebitzpopulation und andere gefährdete Arten. In der Mitte liegt ein etwa 1 ha großes Biotop mit einem Teich, Röhrichtflächen und einem Wäldchen.

Argumente der Stadt für die beantragte Änderung des Regionalplans:

Die Stadt hat zwar nach dem Flächennutzungsplan noch 18 ha GIB-Flächen und nach dem Regionalplan noch 20 ha Erweiterungsfläche. Aber diese Flächen sind entweder längerfristig nicht verfügbar oder liegen so ungünstig, dass sie für den Möbelhersteller nicht in Frage kommen. Außerdem findet die Stadt, sie bräuchte im FLN mindestens 40 ha für GIB-Flächen, um Entwicklungspotentiale zu nutzen und Arbeitsplätze zu sichern. Sie sieht also einen Fehlbedarf von 22 ha.

Die vorgesehene GIB-Fläche liegt sehr verkehrsgünstig und ermöglicht Synergieeffekte durch das bereits vorhandene Industrie-Gebiet.

Was sagt die Bezirksplanungsbehörde? 

Sie schließt sich der Argumentation der Stadt an. Bei ihrer Prüfung von Alternativstandorten beschränkt sie sich auf solche, die im Stadtgebiet liegen.

Die Bezirksregierung steht dem Vorhaben äußerst wohlwollend gegenüber, denn OWL versteht sich als Modellregion für Bürokratieabbau, worunter vor allem eine Erleichterung für privatwirtschaftliche Initiativen verstanden wird. Bei den vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen geht es nur um die Punkte, mit denen der Verlust für Fauna und Flora kompensiert werden soll. Das Argument des Freiraumschutzes kommt überhaupt nicht vor.

Wie wird sich der Landschaftsbeirat verhalten?

Interessenlage:

Die Vertreter der Naturschutzverbände werden sich vermutlich mehrheitlich für den Biotop- und Freiraumschutz einsetzen.

Die Landwirtschaftvertreter werden einerseits die landwirtschaftlichen Flächen erhalten wissen wollen, aber andererseits sind es Landwirte, die vom Verkauf ihrer Grundstücke profitieren würden.

Die Vertretungs-Interessen der übrigen Mitglieder sind nicht unmittelbaren betroffen. Aber welchen Grund haben sie, sich mit der Stadt und der Bezirksregierung anzulegen?

Wie wichtig ist der Freiraumschutz, wenn es um Arbeitsplätze, um den Erhalt eines Gewerbesteuerzahlers, um das Entwicklungspotential einer Stadt geht? Wer will da als Bremser, Verhinderer dastehen?

Was folgt daraus?

Das Landschaftsgesetz und der Regionalplan bieten keinen wirksamen Schutz für den Freiraum. Solange die Kommunen glauben, ihre finanzielle Lage durch die Ausweisung von neuen Bau- und Industriegebieten verbessern zu können, setzt sich dieses Interesse bei ihnen durch. Wenn sich an den bisherigen Rahmenbedingungen nichts ändert, dann muss mit weiterem ungebremsten Flächenverbrauch gerechnet werden: Die Städte und Gemeinden in den Ballungsgebieten werden ihre Freiflächen verplanen, um ihre Einwohner in attraktiven Neubaugebieten zu halten, und die ländlichen Gemeinden werden Zuzügler mit dem Wohnen im Grünen und Unternehmer mit großzügig bemessenen Gewerbegebieten locken.

Von den Landschaftsbeiräten ist derzeit kein nachhaltiger Widerstand gegen die Freiraumvernichtung zu erwarten. Nicht, dass die Dramatik der Situation nicht anerkannt würde, aber es gibt keine Handhabe, keine Vorschriften, die es ermöglichen würden, die Anforderungen der Kommunen oder die Bauvorhaben Einzelner zurückzuweisen.

Was muss sich ändern?

Der Freiraum muss in Wert gesetzt werden. Er muss ebenso geschützt werden wie bedrohte Tier- und Pflanzenarten. Das Landschaftsgesetzt enthält zwar eine Liste gesetzlich geschützter Biotope, es lässt aber so viele Ausnahmen zu, dass der Schutz nicht greift. Die vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen berücksichtigen nur den Schaden, der den Biotopen, den Pflanzen und Tieren zugefügt wird. Er soll dadurch gemindert werden, dass bereits bestehende Freiflächen ökologisch aufgewertet werden: vom Mais-Acker zum Wald oder zur Feuchtwiese. Dem Freiraum als solchem wird keine eigene Wertigkeit zugebilligt. Daran muss sich etwas ändern, wenn dem Freiraumverbrauch Einhalt geboten werden soll. Freiraum muss denselben Schutz genießen wie die Bechsteinfledermaus und der Kammmolch.

Wie könnte dies erreicht werden?

Stellen Sie sich vor, für jede Versiegelung einer Freifläche müsste eine andere Fläche rückgebaut werden. Der Entsiegelungsnachweis wäre ein regulärer Teil der Planungsunterlagen. Damit würde dem Verursacherprinzip beim Freiraumverbrauch Geltung verschafft. Die Bauwilligen würden ein Eigeninteresse an einer flächensparenden Problemlösung bekommen. 

Beispiele:

In den letzten Jahrzehnten sind viele verkehrsungünstige Straßen durch Neubauten ersetzt worden, ohne dass alte, nun kaum noch genutzte Straßen beseitigt worden wären. Der für einen Straßenneubau erforderliche Entsiegelungsnachweis wäre ein Anreiz zum Rückbau entbehrlicher Straßen..

Wer einen neuen Industrie- oder Gewerbebetrieb auf einer Freifläche bauen will, müsste sich darum kümmern, dass dafür eine Industriebrache abgebrochen und rückgebaut wird. Im Ruhrgebiet gibt es bereits Beispiele, was durch den Rückbau von Industriebrachen für Natur und Landschaft und auch für die Städte erreicht werden kann: es entstehen neue interessante Biotope, Naherholungsgebiete. Das Stadtklima wird verbessert und die Stadt in jeder Beziehung für ihre Bewohner attraktiver gemacht. 

Wenn der Freiraum in Wert gesetzt wird und seine Inanspruchnahme etwas kostet, würden auch die bereits genutzten Flächen mehr geschätzt werden. Ein Industriebetrieb, der erweitern möchte (wie z.B. die oben erwähnte Möbelfabrik), würde dann zuallererst prüfen, ob er nicht auch in die Höhe statt in die Fläche gehen kann, ob sich seine Parkplätze raumsparend stapeln lassen, sodass bisherige Parkflächen für Betriebserweiterungen zur Verfügung stehen.

Für den Wohnungsbau würden die Altbaubestände, die Nutzung von brachen im Baubestand und die Innenverdichtung attraktiver. Manche Städte haben zwar schon ein Kataster ihrer ungenutzten Flächen und Altbauten, aber solange das Bauen in der freien Landschaft im Grünen billiger ist, wird es von den Bauwilligen vorgezogen. Das würde sich ändern, wenn der Verbrauch von Freiraum kompensiert werden müsste.

Sicher wird nicht für jede Baumaßnahme eine zu entsiegelnde Fläche zur Verfügung stehen. Deshalb müsste ein Entsiegelungspool gebildet werden, auf den Bauträger zurückgreifen könnten, die keine eigenen Entsiegelungsmaßnahmen vorweisen können. Dort könnten Grundstückseigentümer geeignete Flächen für den Rückbau zur Verfügung stellen. Vorbild dafür könnten die Öko-Konten sein. 

Für die Kommunen müsste ihr Freiraum ein ebenso knappes und wertvolles Gut sein wie ihre Finanzen. So wie sie einen Finanzplan aufstellen und ihre Ausgaben überwachen, so müsste es einen Plan für den Flächenverbrauch geben mit Zielvorgaben, die nicht überschritten werden dürfen. 

Für alle diese Maßnahmen ist das Land gefragt. Nur wenn das Land die Rahmenbedingungen so verändert, dass der Flächenverbrauch eingedämmt statt – wie bisher – begünstigt wird, kann der Freiraum geschützt werden. 

Es gibt ja schon viele Initiativen und Modellvorhaben, durch die der Freiraum besser geschützt werden soll. Sie zielen vor allem auf das Flächenmanagement der Kommunen, auf den Finanzausgleich und auf Fördermaßnahmen.

Die Überlegungen, die ich hier vorgetragen habe, gelten den Bauwilligen, den Industrie- und Gewerbetreibenden, den Häusle-Bauern, den Straßenbauern, auf deren Wünsche und Vorstellungen die Kommunen erst reagieren. Die Ausrichtung dieser Wünsche und Vorstellungen in eine andere Richtung zu lenken ist schwer und langwierig. Umso notwendiger ist es, dafür geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

Dies könnten folgende sein: 

· Wenn Flächen im Freiraum versiegelt werden sollen, muss der Rückbau versiegelter Flächen nachgewiesen werden. 

· Hierzu wird ein Entsiegelung-Pool ähnlich wie das Öko-Konto auf Kreis- oder Bezirksebene gebildet.

· Die Kommunen sind verpflichtet, Verbrauchsgrenzwerte einzuhalten und regelmäßige öffentlich über ihren Flächenverbrauch Rechenschaft abzulegen.

Dies wären Maßnahmen, die es auch den Landschaftsbeiräten ermöglichen würden, den Freiraumschutz wirksam zu unterstützen.

Zum Schluss möchte ich an eine Feststellung von Klaus Töpfer erinnern, die er bereits 1996 als Bundesbauminister gemacht hat:

„Im Kern werden wir für unsere Bedürfnisse mit den Flächen auskommen müssen, die wir jetzt dafür in Nutzung haben.“

Bei der Verfolgung dieses Ziels wünsche ich uns viel Erfolg.

